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Für  a l le ,  d ie  im Jahr  2011 ers tma l ig  e ine  Ausb i ldung beg innen '

ledig s ind und keine Kinder haben, gibt  es eine

Vereinfachungsregelung im Hinbl ick auf die erstmal ig benöt igte

Lohnsteuerkarte,

Danach reicht  es aus, wenn die Auszubi ldenden ihrem Arbei tgeber schr i f t l ich
bestät igen, dass es s ich um ihr erstes Dienstverhäl tn is handel t  und gleichzei t ig

die el fstel l ige Ident i f ikat ionsnummer ( ID-Nummer),  das Geburtsdatum und die
Rei ig ionszugehör igkei t  mit te i len" Der Arbei tgeber kann dann die Steuerklasse I
unterstel len und die entsp:-echend berechnete Lohnsteuer an das Finanzamt
abführen"  D ie  ü rk lä rung des  Auszub i ldenden d ien t  a ls  Be leg"

Der  Auszub i ldende erspar t  s ich  dadurch  den Weg zum F inanzamt ,  das  ihm
ansonsten eine sogenannte Ersatzbescheinigung ausstel len würde.
Auszub i ldende,  d ie  verhe i ra te t  s ind  bzw.  K inder  haben,  müssen be im F inanzamt
eine Ersatzbescheinigung beantragen und diese ihrem Arbei tgeber vor legen"

Die Regelung ist  e in Schr i t t  auf  dem Weg zur elektronischen Lohnsteuerkarte.
Dadurch wird die bisher ige Lohnsteuerkarte aus Papier,  d ie letztmal ig für  das
Jahr 2ü10 hergestel l t  wurde, durch ein elektronisches Verfahren ersetzt .  Ab dem
Jahr 2012 werden dann die Informat ionen -  Steuerklasse, Kinder,  Freibeträge
und Rel ig ionszugehör igkei t  - ,  d ie der Arbei tgeber zur Berechnung der Lohnsteuer
benöt igt ,  in einer Datenbank der Finanzverwaltung hinter legt  und dem
Arbeitgeber elektronisch bereitgestell l .


